Meldepflicht

Mit dem Ersten Gesetz zum Abbau biirokratischer Hemmnisse insbesondere in der
mittelstdndischen Wirtschaft (BGBI. 2006 I, Seite 1970 ff. j wurden auch die Vorschriften
zur Meldepflicht entsprechend der neuen Regelungen zur Pflicht zur Bestellung des
Beauftragten fiir den Datenschutz angepasst.

Nach § 4d Abs. 1 BDSG sind Verfahren automatisierter Verarbeitungen vor ihrer
Inbetriebnahme von nicht-6ffentlichen verantwortlichen Stellen der zustdndigen
Aufsichtsbehorde und von 6ffentlichen verantwortlichen Stellen des Bundes sowie von
den Post- und Telekommunikationsunternehmen dem Bundesbeauftragten fiir den
Datenschutz und die Informationsfreiheit nach Mafigabe von § 4e zu melden.

Hiervon gibt es folgende Ausnahmen:

ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter wurde bestellt
personenbezogene Daten werden fiir eigene Zwecke erhoben, verarbeitet oder genutzt
und hochstens neun Personen sind hiermit beschéftigt

und

die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung erfolgt entweder im Rahmen eines
Vertrags- oder vertragsdhnlichem Verhaltnis oder aufgrund einer Einwilligung des
Betroffenen

Die Ausnahmen gelten nicht, wenn

es sich um automatisierte Verarbeitungen handelt, in denen geschéftsméflig
personenbezogenen Daten von der jeweiligen Stellen

1. zum Zwecke der Ubermittlung oder
2. zum Zwecke der anonymisierten Ubermittlung

gespeichert werden.

Inhaltlich richtet sich die Meldepflicht nach § 4 e BDSG. Die meldepflichtigen Angaben
sind iibrigens Bestandteil der internen Verarbeitungsiibersicht nach § 4 g BDSG.

Ab wann eine Beauftragter fiir den Datenschutz zu bestellen ist, ab wann eine
Meldepflicht besteht und die zugehorigen Ausnahmen, konnen Sie der folgenden Tabellen
entnehmen, die ich einmal gemeinsam mit einigen Kollegen entworfen habe. Diese geht
ebenfalls auf die interessante Frage ein, wann nach dem BDSG in welchem Umfang eine

Verarbeitungsiibersicht zu fiihren ist.
Tabelle g

Wichtige Regelungen im Sozialdatenschutz:
§ 35 SGB I (Sozialgeheimnis)

§§ 67 - 85a SGB X (Zweites Kapitel: Schutz der Sozialdaten)
§§ 61 - 68 SGB VIII (Schutz der Sozialdaten / Kinder und Jugendhilfe)

§§4f,4¢g, 18 1 BDSGi.V.m. § 81 SGB X
(Bestellung eines Beauftragten fiir den Datenschutz)
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Erstes Gesetz

zum Abbau biirokratischer
Hemmnisse insbesondere in der mittelstandischen Wirtschaft

Vom 22. August 2006

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Anderung
des Bundesdatenschutzgesetzes

Das Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBI. | S. 66),
geadndert durch § 13 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Sep-
tember 2005 (BGBI. | S. 2722), wird wie folgt geandert:

1. In § 4d Abs. 3 werden die Worter ,vier Arbeitneh-
mer“ durch die Worter ,neun Personen® ersetzt.

2. § 4f wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geédndert:

aa) In Satz 1 werden die Woérter ,erheben, verar-
beiten oder nutzen“ durch das Wort ,verar-
beiten” ersetzt.

bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

sDie Sétze 1 und 2 gelten nicht fir die nicht-
offentlichen Stellen, die in der Regel héchs-
tens neun Personen sténdig mit der automa-

tisierten Verarbeitung personenbezogener
Daten beschéftigen.”

cc) In Satz 6 wird nach dem Wort ,unterliegen®

ein Komma eingefligt und es werden die Wor-
ter ,erheben, verarbeiten oder nutzen®“ durch
die Worter ,,automatisiert verarbeiten“ sowie
das Wort ,Arbeitnehmer” durch die Worter
~mit der automatisierten Verarbeitung be-
schéftigten Personen® ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefligt:

,Das MaB der erforderlichen Fachkunde be-
stimmt sich insbesondere nach dem Umfang
der Datenverarbeitung der verantwortlichen
Stelle und dem Schutzbedarf der personen-
bezogenen Daten, die die verantwortliche
Stelle erhebt oder verwendet.”

bb) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst:

~Zum Beauftragten fir den Datenschutz kann
auch eine Person auBerhalb der verantwortli-
chen Stelle bestellt werden; die Kontrolle er-
streckt sich auch auf personenbezogene Da-
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ten, die einem Berufs- oder besonderen
Amtsgeheimnis, insbesondere dem Steuerge-
heimnis nach § 30 der Abgabenordnung, un-
terliegen.”

c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a einge-
fagt:

»(4a) Soweit der Beauftragte fur den Daten-
schutz bei seiner Tatigkeit Kenntnis von Daten
erhalt, fur die dem Leiter oder einer bei der 6ffent-
lichen oder nichtéffentlichen Stelle beschaftigten
Person aus beruflichen Griinden ein Zeugnisver-
weigerungsrecht zusteht, steht dieses Recht
auch dem Beauftragten flir den Datenschutz und
dessen Hilfspersonal zu. Uber die Ausiibung die-
ses Rechts entscheidet die Person, der das
Zeugnisverweigerungsrecht  aus  beruflichen
Grlinden zusteht, es sei denn, dass diese Ent-
scheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigefihrt
werden kann. Soweit das Zeugnisverweigerungs-
recht des Beauftragten fir den Datenschutz
reicht, unterliegen seine Akten und andere
Schriftstlicke einem Beschlagnahmeverbot.“

3. § 4g wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz ein-
geflgt:
»Er kann die Beratung nach § 38 Abs. 1 Satz 2 in
Anspruch nehmen.*

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 werden die Wérter ,,Im Fall des § 4d
Abs. 2 macht der Beauftragte fur den Daten-
schutz” durch die Wérter ,,Der Beauftragte flr
den Datenschutz macht” ersetzt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a einge-
fugt:

»(2a) Soweit bei einer nichtoffentlichen Stelle
keine Verpflichtung zur Bestellung eines Beauf-
tragten fir den Datenschutz besteht, hat der Lei-
ter der nichtoffentlichen Stelle die Erfiillung der
Aufgaben nach den Absatzen 1 und 2 in anderer
Weise sicherzustellen.”

4. In § 38 Abs. 1 wird nach Satz 1 folgender Satz ein-
gefugt:

»Oie berdt und unterstitzt die Beauftragten fir den
Datenschutz und die verantwortlichen Stellen mit
Rucksicht auf deren typische Bedlrfnisse.“

Artikel 2

Anderung
des Strafgesetzbuches

Nach § 203 Abs. 2 des Strafgesetzbuches in der
Fassung der Bekanntmachung vom 13. November
1998 (BGBI. | S. 3322), das zuletzt durch Artikel 168
des Gesetzes vom 19. April 2006 (BGBI. | S. 866) ge-
andert worden ist, wird folgender Absatz 2a eingefligt:

»(2a) Die Absdtze 1 und 2 gelten entsprechend,
wenn ein Beauftragter fir den Datenschutz unbefugt
ein fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften of-
fenbart, das einem in den Abséatzen 1 und 2 Genannten
in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut worden
oder sonst bekannt geworden ist und von dem er bei
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der Erflllung seiner Aufgaben als Beauftragter flr den
Datenschutz Kenntnis erlangt hat.”

Artikel 3

Anderung
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

Nach § 23 Abs. 1 Satz 2 des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch — Gemeinsame Vorschriften flr die Sozial-
versicherung - in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. Januar 2006 (BGBI. | S. 86, 466), das zuletzt
durch Artikel 3 Abs. 9 des Gesetzes vom 14. August
2006 (BGBI. | S. 1897) geédndert worden ist, wird folgen-
der Satz eingefugt:

sDer Arbeitgeber kann abweichend von Satz 2 den Be-
trag in H6he der Beitrdge des Vormonats zahlen, wenn
Anderungen der Beitragsabrechnung regelméBig durch
Mitarbeiterwechsel oder variable Entgeltbestandteile
dies erfordern; flr einen verbleibenden Restbetrag
bleibt es bei der Falligkeit zum drittletzten Bankarbeits-
tag des Folgemonats.“

Artikel 4

Anderung
des Hochbaustatistikgesetzes

§ 5 des Hochbaustatistikgesetzes vom 5. Mai 1998
(BGBI. I S. 869), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom
15. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3762) gedndert worden
ist, wird wie folgt gefasst:

"§ 5
Berichtszeitraum, Berichtszeitpunkt

Die Erhebungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 4 werden
monatlich fir den abgelaufenen Kalendermonat, die Er-
hebung nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 wird jéhrlich fur das abge-
laufene Kalenderjahr, die Erhebung nach § 1 Abs. 2
Nr. 3 wird jahrlich nach dem Stand vom 31. Dezember
durchgefihrt.”

Artikel 5

Anderung des
Gesetzes liber die Lohnstatistik

Nach § 13 des Gesetzes Uber die Lohnstatistik in der
Fassung der Bekanntmachung vom 3. April 1996
(BGBI. | S. 598), das zuletzt durch Artikel 35 des Geset-
zes vom 19. Juni 2001 (BGBI. | S. 1046) geéndert wor-
den ist, wird folgender § 14 eingefligt:

-8 14

Abweichend von § 13 Abs. 3 wird die Durchfihrung
der Statistik Uber die Struktur der Arbeitsverdienste und
Arbeitszeiten nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 im Jahr 2008 fiir das
Jahr 2007 ausgesetzt.”

Artikel 6

Anderung
der Abgabenordnung

In § 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Abgabenordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober
2002 (BGBI. |1 S. 3866, 2003 | S. 61), die zuletzt durch
Artikel 9 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBI. |
S. 1652) geadndert worden ist, wird die Angabe
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»350 000 Euro“ durch die Angabe ,,500 000 Euro“ er-
setzt.

Artikel 7

Anderung des Einfiihrungs-
gesetzes zur Abgabenordnung

Artikel 97 § 19 des Einfihrungsgesetzes zur Abga-
benordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBI. | S. 3341,
1977 |1 S. 667), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes
vom 9. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3310, 3843) gean-
dert worden ist, wird folgender Absatz 6 angeflgt:

»(6) § 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Abgabenordnung
in der am 26. August 2006 geltenden Fassung ist auf
Umsétze der Kalenderjahre anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2006 beginnen. Eine Mitteilung Uber den
Beginn der Buchfuhrungspflicht ergeht nicht, wenn die
Voraussetzungen des § 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der
Abgabenordnung in der am 25. August 2006 geltenden
Fassung fir Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 2007
liegen, erflllt sind, jedoch im Kalenderjahr 2006 nicht
die des § 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Abgabenordnung
in der am 26. August 2006 geltenden Fassung.“

Artikel 8

Anderung
des Umsatzsteuergesetzes

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBI. | S. 386),
zuletzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
29. Juni 2006 (BGBI. | S. 1402), wird wie folgt geé&ndert:

1. § 15a wird wie folgt geandert:

a) Nach Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fugt:
»Soweit im Rahmen einer MaBnahme in ein Wirt-
schaftsgut mehrere Gegensténde eingehen oder
an einem Wirtschaftsgut mehrere sonstige Leis-
tungen ausgefiihrt werden, sind diese zu einem
Berichtigungsobjekt zusammenzufassen.*

b) Dem Absatz 4 werden folgende Sétze angeflgt:

»,Die Berichtigung ist auf solche sonstigen Leis-
tungen zu beschrénken, fir die in der Steuerbi-
lanz ein Aktivierungsgebot bestiinde. Dies gilt je-
doch nicht, soweit es sich um sonstige Leistun-
gen handelt, fur die der Leistungsempfanger be-
reits flr einen Zeitraum vor Ausflihrung der sons-
tigen Leistung den Vorsteuerabzug vornehmen
konnte. Unerheblich ist, ob der Unternehmer
nach den §§ 140, 141 der Abgabenordnung tat-
sé&chlich zur Buchfuhrung verpflichtet ist.”

2. Dem § 27 wird folgender Absatz 12 angefugt:

»(12) Auf Vorsteuerbetrdge, deren zugrunde lie-
gende Umsétze im Sinne des § 1 Abs. 1 nach dem
31. Dezember 2006 ausgefiihrt werden, ist § 15a
Abs. 3 und 4 in der am 1. Januar 2007 geltenden
Fassung anzuwenden.”

Artikel 9
Anderung der
Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverordnung

In § 33 Satz 1 der Umsatzsteuer-Durchfiihrungsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. Februar 2005 (BGBI. | S. 434), die durch Artikel 4
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Abs. 32 des Gesetzes vom 22. September 2005 (BGBI. |
S. 2809) geandert worden ist, wird die Angabe ,,100 Eu-
ro“ durch die Angabe ,,150 Euro® ersetzt.

Artikel 10

Anderung des
Gesetzes lber die Statistik
im Produzierenden Gewerbe

Das Gesetz Uber die Statistik im Produzierenden Ge-
werbe in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. Méarz 2002 (BGBI. | S. 1181), zuletzt gedndert durch
Artikel 104 der Verordnung vom 25. November 2003
(BGBI. | S. 2304), wird wie folgt geandert:

1. § 2 wird wie folgt gefasst:
»§ 2
Erhebungen bei Betrieben

Die Erhebungen werden bei produzierenden Be-
trieben von hdéchstens 68 000 Unternehmen des
Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Er-
den sowie des Verarbeitenden Gewerbes und bei
produzierenden Betrieben der Unternehmen anderer
Wirtschaftszweige - jeweils ohne Baubetriebe und
Betriebe der Energie- und Wasserversorgung -
durchgefiihrt. Die Erhebungen erfassen:

A. bei Betrieben mit 50 und mehr tatigen Personen
I. monatlich
1. die tatigen Personen,
. die Arbeitsstunden,
. die Lohn- und Gehaltssummen,
den Umsatz,
. den Auftragseingang,

. die gesamte Produktion,

N~ o o A N

. die Reparatur-, Montage- und Lohnverede-
lungsarbeiten,

die Sachverhalte nach den Nummern 1,4 und 5
werden auch fir fachliche Betriebsteile erfasst;

II. jahrlich
die Investitionen;

B. bei Betrieben, die nicht nach Buchstabe A erfasst
werden,

I. vierteljahrlich
1. die gesamte Produktion,

2. die Reparatur-, Montage- und Lohnverede-
lungsarbeiten;

Il. jéhrlich
1. die tatigen Personen,
2. die Lohn- und Gehaltssummen,
3. den Umsatz,

4. die Investitionen.”
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2. In § 3 Buchstabe A Ziffer | Nr. 1 werden die Wérter
sjeweils auch nach Geschlecht,” gestrichen.

3. § 4 wird wie folgt geandert:

a) In Buchstabe A Ziffer | werden die Wérter ,die
Sachverhalte nach den Nummern 1, 2, 4 und 5
werden auch fir fachliche Betriebsteile erfasst,
soweit die Betriebe schwerpunktmaBig dem Fer-
tigbau zugeordnet sind;*“ gestrichen.

b) Buchstabe A Ziffer Il wird wie folgt geéndert:
aa) Nummer 2 wird aufgehoben.

bb) Die Woérter ,der Sachverhalt nach Nummer 1
wird auch fiur fachliche Betriebsteile erfasst,
soweit die Betriebe schwerpunktmaBig dem
Fertigbau zugeordnet sind;“ werden gestri-
chen.

c) In Buchstabe B Ziffer | werden die Worter ,die
Sachverhalte nach den Nummern 1, 2 und 4 wer-
den auch fir fachliche Betriebsteile erfasst, so-
weit die Betriebe schwerpunktmaBig dem Fertig-
bau zugeordnet sind;“ gestrichen.

4. § 7 wird wie folgt geandert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

”§ 7
Zusatzliche
Erhebungsmerkmale, Hilfsmerkmale,
Unternehmens- und Betriebsbegriff*.

b) Folgender Absatz 3 wird angefligt:
»(3) Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. ein Unternehmen die kleinste rechtlich selb-
sténdige Einheit, die aus handels- oder steuer-
rechtlichen Griinden Blicher fihrt;

2. ein Betrieb ein an einem Standort gelegenes
Unternehmen oder ein Teil eines Unterneh-
mens, wenn an diesem Ort oder von diesem
Ort aus Wirtschaftstatigkeiten ausgetbt wer-
den, fir die in der Regel eine oder mehrere
Personen im Auftrag desselben Unternehmens

arbeiten.”
5. Nach § 11 wird folgender § 12 eingeflgt:
»§ 12
Ubergangsregelung

Die Erhebung nach § 2 Satz 2 Buchstabe B Zif-
fer Il Nr. 1 bis 3 wird erstmals im Jahr 2008 fiir das
Jahr 2007 durchgefihrt.”

Artikel 11

Anderung
der Gewerbeordnung

§ 14 der Gewerbeordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBI. | S. 202),
die zuletzt durch Artikel 3a des Gesetzes vom 6. Sep-
tember 2005 (BGBI. | S. 2725) geandert worden ist, wird
wie folgt geandert:

1. In Absatz 5 Satz 1 Nr. 8 werden der Punkt am Ende
durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 9
angefugt:

,9. die statistischen Amter der Lander zur Flahrung
des Statistikregisters nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des
Statistikregistergesetzes in den Fallen des Ab-
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satzes 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 die in Absatz 8a
Satz 4 angefiihrten Feld-Nummern.”

1a. Absatz 6 Satz 1 wird durch folgende Sétze ersetzt:

,Offentlichen Stellen, soweit sie nicht als 6ffentlich-
rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilneh-
men, dirfen aus der Gewerbeanzeige

1. Name,
2. betriebliche Anschrift,
3. angezeigte Tatigkeit

des Gewerbetreibenden Ubermittelt werden, soweit
dies zur Erflillung der in ihre Zustandigkeit fallenden
Aufgaben erforderlich ist. Die Datenibermittlung
nach Satz 1 ist im Wege des automatisierten Abrufs
Uber das Internet zuldssig, wenn die Offentliche
Stelle den Gewerbebetrieb mit Namen bezeichnet
hat, die Identitat des Gewerbebetriebs durch einen
automatisierten Abgleich der in der Anfrage ange-
gebenen mit den in der Gewerbeanzeige gespei-
cherten Daten des Gewerbebetriebs eindeutig fest-
gestellt worden ist, technisch sichergestellt ist,
dass der Abruf von Daten den nach Satz 1 zuléssi-
gen Umfang nicht Uberschreitet und Verdnderungen
an dem Inhalt des Registers nicht vorgenommen
werden kénnen.”

1b. Absatz 8 Satz 1 wird durch folgende Satze ersetzt:

,Offentlichen Stellen, soweit sie als 6ffentlich-
rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilneh-
men, und nichtodffentlichen Stellen dlrfen aus der
Gewerbeanzeige

1. Name,
2. betriebliche Anschrift,
3. angezeigte Tatigkeit

des Gewerbetreibenden mitgeteilt werden, soweit
der Gewerbetreibende nicht widersprochen hat; in
diesem Fall hat der Auskunftsbegehrende ein be-
rechtigtes Interesse an der Kenntnis der Daten
glaubhaft zu machen. Die Datenlbermittlung nach
Satz 1 ist im Wege des automatisierten Abrufs iber
das Internet zulassig, wenn die 6ffentliche Stelle
den Gewerbebetrieb mit Namen bezeichnet hat,
die ldentitdt des Gewerbebetriebs durch einen au-
tomatisierten Abgleich der in der Anfrage angege-
benen mit den in der Gewerbeanzeige gespeicher-
ten Daten des Gewerbetriebs eindeutig festgestellt
worden ist, technisch sichergestellt ist, dass der
Abruf von Daten den nach Satz 1 zulassigen Um-
fang nicht Uberschreitet und Veradnderungen an
dem Inhalt des Registers nicht vorgenommen wer-
den kénnen. Ein automatisierter Abruf ist nicht zu-
lassig, wenn der Betroffene der Auskunftserteilung
widersprochen hat.“

2. Absatz 8a wird wie folgt geéndert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort ,,Gewerbean-
zeigen” die Worter ,nach Absatz 1 Satz 1 und 2
Nr. 3“ eingefiigt.

b) In Satz 6 werden die Woérter ,,und in den Fallen
des Vordrucks GewA 2 zu den Feld-Nummern 15
und 16“ gestrichen.
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Artikel 12

Anderung
des Chemikaliengesetzes

§ 12j Abs. 2 des Chemikaliengesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 20. Juni 2002 (BGBI. |
S. 2090), das zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung
vom 11. Juli 2006 (BGBI. | S. 1575) geandert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

1. Satz 2 wird aufgehoben.
2. Der bisherige Satz 3 wird wie folgt gefasst:

~Soweit bei einer der in Satz 1 genannten Behérden,
bei der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und
Forstwirtschaft, bei der Bundesanstalt fiir Material-
forschung und -prifung oder beim Robert Koch-In-
stitut besondere Fachkenntnisse zur Beurteilung der
Wirksamkeit eines Biozid-Produktes vorliegen, kann
die Zulassungsstelle zur Entscheidung Uber das Vor-
liegen der Zulassungsvoraussetzungen nach § 12b
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a eine Stellungnahme dieser
Behdrde einholen.”

Artikel 13

Anderung
des Fahrlehrergesetzes

In § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Fahrlehrergesetzes
vom 25. August 1969 (BGBI. | S. 1336), das zuletzt
durch Artikel 44 des Gesetzes vom 21. Juni 2005
(BGBI. | S. 1818) gedndert worden ist, werden die Wor-
ter ,das Zeugnis eines Amtsarztes oder — auf Verlangen
der Erlaubnisbehdrde - eines Facharztes® durch die
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Woérter ,.ein arztliches oder — auf Verlangen der Erlaub-
nisbehdrde — ein fachérztliches Zeugnis“ ersetzt.

Artikel 14

Anderung des
Personenbeférderungsgesetzes

§ 14 Abs. 3 Satz 1 des Personenbeférderungsgeset-

zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Au-
gust 1990 (BGBI. | S. 1690), das zuletzt durch Artikel 2
des Gesetzes vom 14. August 2006 (BGBI. | S. 1962)
geéndert worden ist, wird wie folgt gefasst:
»Die Genehmigungsbehdrde kann von der Durchfiih-
rung des Anhdrverfahrens absehen, wenn sie aus eige-
ner Kenntnis der Sachlage dem Antrag nicht entspre-
chen will oder in den Féllen des § 2 Abs. 2 die Durch-
fihrung des Anhérverfahrens nicht zur Sachverhalts-
aufklérung erforderlich ist.”

Artikel 15
Anderung sonstiger Rechtsvorschriften

In § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 der Biozid-Zulassungsver-
ordnung vom 4. Juli 2002 (BGBI. | S. 2514) wird die
Angabe ,§ 12j Abs. 2 Satz 2 oder 3“ durch die Angabe
»§ 12j Abs. 2 Satz 2“ ersetzt.

Artikel 16
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag
nach der Verkiindung in Kraft. Die Artikel 4 und 8 bis 10
treten am 1. Januar 2007 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkinden.

Berlin, den 22. August 2006

Der Bundesprésident
Horst Kéhler

Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel

Der Bundesminister
far Wirtschaft und Technologie
Michael Glos
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Dateianlage
Öffnet das Dokument


Verhaltnis der Meldepflicht zu der Verpflichtung einen Beauftragten fir den Datenschutz (DSB) zu bestellen und ein
Verfahrensverzeichnis und / oder eine interne Verarbeitungsubersicht zu fuhren.

Liegt die Meldepflicht vor?

Zu 1.

(+)

bei Verfahren automatisierter
Verarbeitung § 4 d 1 BDSG

Zu 2.
()
bei Bestellung eines DSB § 4 d 2 BDSG

Zu 3.

O]

wenn neun oder weniger Personen mit
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
beschaftigt sind und Einwilligung der
Betroffenen vorliegt oder Vertrags-
/Vertrauensverhaltnis 8§ 4 d 3 BDSG Die
Meldepflicht entfallt bei 2. und 3.
NICHT, wenn geschéaftsmagig pbD
gespeichert werden zum Zwecke der
Ubermittlung oder zum Zwecke der
anonymisierten Ubermittlung. § 4 d 4
BDSG

Ist die Bestellung eines
betr. DSB erforderlich?

Zu 1.

Alt (+)

wenn pbD automatisiert verarbeitet
werden § 4 f 1 S.1 BDSG

Zu 2. Alt:

)

wenn pbD auf andere Weise erhoben,
verarbeitet oder genutzt werden und
mindestens 20 Personen damit
beschéftigt sind § 4 f 1 S. 3 BDSG

Zu 3.

)

unabhéngig von der Personenzahl:
soweit die automatisierte Verarbeitung
besondere Risiken fur die Rechte und
Freiheiten der Betroffenen aufweisen
und daher eine Vorabkontrolle (§ 4 d 5
BDSG) vorgeschrieben ist § 4f1 S. 6
BDSG
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Ist ein ,, Jedermann-Verzeichnis*
erforderlich?

Zu 1.

(+)

immer (! Klarstellung durch den neuen §4 g 2 a
BDSG, der die Liicke schlieRt, die vorher uU bei Spalte
1, 3. Alt. -je nach Auslegung-vorgelegen hat)

Zu 1. Alt:

Dem bDSB ist von der verantwortlichen Stelle eine
Ubersicht (iber die meldepflichtigen Angaben (§ 4 e S.1
BDSG) sowie die zugriffsberechtigten Personen zur
Verfligung zu stellen § 4 g Abs. 2 S. 1 BDSG

Zu 2. Alt:

Soweit keine Verpflichtung zur Bestellung eines DSB
besteht (siehe 2. Spalte Ziffer 5), hat der Leiter der
verantwortlichen Stelle die Erfullung der Aufgaben
nach § 4 g Abs. 2a S. 1 BDSG in anderer Weise
sicherzustellen, d.h. er hat auch sicherzustellen, dass
das Verfahrensverzeichnis jedermann in geeigneter
Weise verfligbar ist.

Ist eine (interne) Verarbeitungsubersicht
erforderlich?

Zu 1.

)

wenn ein DSB bestellt worden ist Dem DSB sind die erforderlichen
Informationen von der verantwortlichen Stelle zur Verfigung zu stellen.

Zu 2.

(+7-)

Bei fehlender Bestellpflicht: Ob § 4 g 2a S.1 BDSG zur Folge hat, dass
der Leiter der verantwortlichen Stelle auch eine Verarbeitungstbersicht
fuhren muss, ist fraglich. Dem Gesetzes-zusammenhang und der
Begriindung (des BRats) lasst sich das nicht mit Sicherheit entnehmen.
Zu beachten ist, dass Verfahrensverzeichnis und Verarbeitungstbersicht
selbstandige Instrumente sind. In Relation zur Komplexitat der
Verarbeitung kann daher auf eine Verarbeitungstibersicht ggf. auch
verzichtet werden.





Verhaltnis der Meldepflicht zu der Verpflichtung einen Beauftragten fir den Datenschutz (DSB) zu bestellen und ein

Verfahrensverzeichnis und / oder eine interne Verarbeitungsubersicht zu fuhren.

Liegt die Meldepflicht vor?

Zu 3.

O]

wenn neun oder weniger Personen mit
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
beschaftigt sind und Einwilligung der
Betroffenen vorliegt oder Vertrags-
/Vertrauensverhéaltnis § 4 d 3 BDSG Die
Meldepflicht entfallt bei 2. und 3.
NICHT, wenn geschéaftsmaRig pbD
gespeichert werden zum Zwecke der
Ubermittlung oder zum Zwecke der
anonymisierten Ubermittlung. § 4 d 4
BDSG

Ist die Bestellung eines
betr. DSB erforderlich?

Zu 3.

(+)

unabhéngig von der Personenzahl:
soweit die automatisierte Verarbeitung
besondere Risiken fur die Rechte und
Freiheiten der Betroffenen aufweisen
und daher eine Vorabkontrolle (§ 4 d 5
BDSG) vorgeschrieben ist § 4 f1 S. 6
BDSG

Zu 4.

(+)

unabhangig von der Personenzahl:
wenn geschaftsmaRig pbD gespeichert
werden zum Zwecke der Ubermittlung
oder zum Zwecke der anonymisierten
Ubermittlung § 4 f 1 S. 6 BDSG 5. :
Ausnahme (-) bei 1. Alt: wenn in der
Regel hochstens neun Personen standig
mit der automatisierten Verarbeitung
von pbD beschéftigt sind § 4 f 1 4
BDSG

Zu 5. Ausnahme

()

bei 1. Alt: wenn in der Regel héchstens
neun Personen standig mit der
automatisierten Verarbeitung von pbD
beschaftigt sind § 4 f 1 4 BDSG
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Ist ein ,, Jedermann-Verzeichnis*
erforderlich?

Ist eine (interne) Verarbeitungsubersicht
erforderlich?
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